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Kantonsrat St.Gallen 42.04.31 

 

 

 

Motion Brander-Wattwil / Hobi-Neu St.Johann / Widmer-Mühlrüti (2 Mitunterzeichnende): 

«Strukturverbesserung im Kanton St.Gallen 

 

 

Nach der Ablehnung des Fonds ‹Zukunft St.Gallen› sind neue Ideen für nachhaltige, aber 

auch struktur- und wirtschaftsfördernde Investitionen gefragt. 

 

Die Regierung wird eingeladen, die Gesetzesgrundlagen anzupassen, damit folgende 

Projekte durch Vorfinanzierung gefördert und realisiert werden können: 

– Ausbau Rheintal Bahnlinie 

– Umfahrungsstrassen Wattwil, Bütschwil, Rapperswil 

– Erschliessung Fussballstadion St.Gallen 

 

Begründung: 

 

Voraussetzung für die Vorfinanzierung bildet ein vom Bund gutgeheissenes Projekt, das aber 

aus finanziellen Überlegungen seitens Bund nicht freigegeben werden kann.  

 

Für den Kanton St.Gallen bedeutet das nicht den Verlust des Kapitals, weil der Bund die vor-

geschossenen Mittel zurückbezahlen wird. Es bedeutet aber, dass während der Zeit der Vor-

finanzierung kein Zins auf das vorgeschossene Kapital erzielt werden kann. 

 

Zu einem späteren Zeitpunkt kann der Kantonsrat über die definitive Verwendung der Kanto-

nalbank – SAK Gelder entscheiden.»  

 

 

30. November 2004 Brander-Wattwil 

    Hobi-Neu St.Johann 

    Widmer-Mühlrüti 

 

 

 

 

Bärlocher-Bütschwil, Häne-Kirchberg 
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